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Gktsstatut
' über : 1, ■' V- ' i!

die Kanalisation in Sonnenberg.
Auf Grund des § 6 der Landgemeindeordnung und des

Beschlusses der Gemeindevertretung vom 26. August 1914/21.
Oktober 1914 wird für die Landgemeinde Sonnenberg folgen¬
des Ortsstatut erlassen:

,8 1.
Die Gemeinde Sonnenberg sorgt dafür , daß die bereits

erbauten und noch zu erbauenden Straßenkanäle jederzeit zur
- Aufnahme der Abwässer der angrenzenden Grundstücke bereit
i und in Stand gehalten werden.
- 8 2.

Die Gemeinde Sonnenberg sorgt für die Herstellung und
bauliche Unterhaltung der Hausanschlußkanäle, einschließlich
der anzubringenden Standröhren , Sand - und Fettfänge und
dergleichen, auf dem Straßengebiet . Die Kosten sind von den
Grundstückseigentümern nach dem in Wiesbaden für solche
Arbeiten jeweils geltenden Preisverzeichnis zuzüglich einer
Zuschlagsgebühr von 10 o. H. zu erstatten.

8 3-
Die Gemeinde Sonnenberg sorgt für die Reinigung und

Beseitigung etwaiger Verstopfungen der Hausanschlußkanäle
auf dem Straßengebiet . Die Kosten sind von den Grundstücks-

' eigentümern nach dem in Wiesbaden hierfür jeweils geltenden
Preisverzeichnis zu erstatten.

~ . § 4-
Die in den 88 2 und 3 bezeichneten Gebühren haben die

Eigenschaft öffentlicher Gemeindeabgaben und unterliegen der
Einziehung im Verwaltungszwangsverfahren.

Zahlungspflichtig ist diejenige Person, die als Eigentümer
des Grundstücks im Grundbuch eingetragen ist. Wenn ein
Grundstück zwischen der Zeit der Beendigung der die Forde¬
rung begründenden Arbeiten und der Kostenforderunq seinen
Eigentümer wechselt, so haften der alte Besitzer und der neue

; Erwerber als Gesamtschuldner.
8 5.

Für den Anschluß der Entwässerungsanlagen an die Ka¬
nalisation , für die Benutzung des Kanalnetzes und für die

' Prüfung der Entwässerungspläne sind Gebühren nach Maß¬
gabe einer besonderen Gebührenordnung zu entrichten.

D . ' 8 6.
Die in den vorstehenden Paragraphen festgestellten Ver-

pflichtungerr der Gemeinde Sonnenberg regeln sich nach dem
zwischen ihr und der Stadt Wiesbaden abgeschlossenenVer¬
trage vom 20. November/11. Oktober IMS nebst Nachträgen.

Sonnenberg , den 23. Oktober 1914.
(L. 8 .) Der Gemeindevorsiand.

B u che l t , Bürgermeister.
Das vorstehende Ortsstatut wird hierdurch genehmigt.
Wiesbaden , den 13. August 1915.

(L- 8 .) Namens des Kreisausschusses:
Der Vorsitzende:

II . B . 178/5. gez. v. Heimburg.
. ;. : t i" _ __

Polizei-Verordnung
über die Entwässerung von Grundstücken und die Beseitigung

von Absallstosfen in Sonnenberg.
Auf Grund der 88 5 und 6 der AllerhöchstenVerordnung

über die Polizei -Verwaltung in den neu erworbenen Landes¬
teilen vom 20. September 1867 (G. S . S . 1529) wird nach
Beratung mit dem Gemeindevorstande und bezüglich der
Strafandrohung mit Genehmigung des Königlichen Regie¬
rungs -Präsidenten für de» Umfang der Landgemeinde
Sor-nenberg nachstehende Polizeioerordnung erlassen:

A. Allgemeine Bestimmungen.
I . Grundstücksentwässerungen.

r n 8 1.a . In denjenigen Straßen , die bei dem Ausbau der Kanali¬
sation der Gemeinde Sonnenberg mit unterirdischen Ka¬
nälen versehen werden, oder die ordnungsmäßige Kanäle
schon besitzen, ist jedes bebaute Grundstück durch die erfor¬
derliche Anzahl unterirdischer Entwässerungsanlagen an
den hierfür bestimmten Schmutzwasserkanal anzuschließen,

' sofern dieser nicht weiter als 40 Meter von der Eigentums-
grenze entfernt liegt.

I>. Durch die Entwässerungsanlagen ist das auf dem zu ent-
wässernden Grundstück sich ergebende Regen- und Brauch¬
wasser in den Straßenkanal abzuführen.

Solange ein Straßenkanal noch nicht vorhanden ist,
darf das Regenwasser zur Straße ablaufen, aber nicht über
den Gehweg geführt werden.

Für den Anschluß tiefliegender Flächen und Räume
L ; der im Ueberschwemmungsgebietdes Rambaches liegenden
» : Grundstücke an die Kanalisation können in jedem Einzel-
r fall besondere Bedingungen vorgeschrieben werden.

Aus sämtlichen Spülabtritten müssen auch die mensch-
lichen Abgänge in den Straßenkanal abgeführt werden.

Sämtliche anderen Abtritte sind, soweit es überhaupt
tunlich ist, gleichzeitig mit der Herstellung oder Umgestal-

l ' i tung der Entwässerungsanlage zwecks Anschlusses an die
Ksnalisation in vorschriftsmäßige Spülabtritte umzuän¬dern.

*• Bei Vorhandensein dichter Abtrittsgruben ohne Ueberläufe
kann seitens der Polizeiverwaltung für einzelne Grund¬
stücke oder ganze Straßen eine Ausnahmefrist zur Her-

- stellung vorschriftsmäßiger Spülabtritte bis zum 1. Okto-
, ! der 1918 gewährt werden.

i Diese Frist kann auf Antrag von der Polizeiverwal¬
tung unter Vorbehalt jederzeiügen Widerrufs verlängert

;• werden, wenn nach technischem Gutachten die Koste» für
den Einbau der Spülaborte in keinem angemessenen Ver¬
hältnis zu dem Wert des Grundstücks stehen. Die Frist¬
verlängerung ist nur zulässig, wenn Mißstände nicht vor¬
liegen.

' d. Jedes an die Kanalisation anzuschliehende Grundstück
muß gleichzeilig Anschluß an die allgemeine Wasserversor¬
gung erhallen.

8 2-
*• Außer den in 8 l 0 bezeichneten Abwässern darf auch

Grund - und Sickerwasser durch Sickerleitungen der Ent¬
wässerungsanlage zugeführt werden, solange dadurch Mih-

k: stände nicht entstehen.
. o. Das in den Ställen sich ergebende Abwasser darf in die

Entwässerungsanlage ohne Zwischenschaltung von Gruben
L- eiugeleitet werden. Aus Verlangen der Polizeiverwaltung
- i muß die Einleitung in dieser Weise ersogen, wenn sicks aus

der Ansammlung in Dünger- oder Jauchegruben Miß¬
stände ergeben.

c. Feste Stoffe, , wie Küchenabfälle, Kehricht, Schutt , Sand
und Asche und dergleichen dürfen den Entwässerungs¬
leitungen nicht zugeiuhrt werden.

d. Leicht faulende Stoffe, insbesondere menschliche und
tierische Abgänge, dürfen den Sandfängen nicht zugeführt
werden. Das Abwasser der Küchen muß durch besondere
Küchenausgüsse, erforderlichenfalls unter Vermittlung von
Fettfängen , nach der Entwässerungsanlage geleitet wer¬
den.

e. Aus Fabriken und anderen gewerblichen Anlagen , so¬
wie aus Laboratorien abgängiges Wasser, insbesondere
mit übelriechenden oder gesundheitsschädlichen Stoffen ge-
tränkte, sowie die bauliche Beschaffenheit oder den geregel¬
ten Betrieb der Kanäle gefährdende Flüssigkeiten, dürfen
nur mit besonderer polizeilicher Genehmigung und
unter den für jeden einzelnen Fall festzusetzenden beson¬
deren Bedingungen in die Kanalisation abgeleitet werden.
Insbesondere kann hierbei Desinfektion, Anlage von Klär¬
gruben, chemische Reinigung und dergleichen verlangt wer¬
den.

I . GemeinschaftlicheLeitungen für die Entwässerung meh¬
rerer Grundstücke oder die Führung einer Entwässerungs¬
anlage durch ein anderes Grundstück sind nur mit beson¬
derer polizeilicherErlaubnis und nur dann statthaft, wenn
eine andere Art der Entwässerung überhaupt nicht ermög¬
licht werden kann.

8 3.
a. Innerhalb 3 Monaten nach erfolgter Bekanntmachung, in ^

der die Polizeiverwaltung die kanalisierten Straßen zur
öffentlichen Kenntnis bringt, sind der Polizeiverwaltung
für jedes einzelne bebaute Grundstück, das noch nicht an die
Kanalisation angeschlossen ist, Entwässerungspläne vorzu¬
legen.

st. Binnen gleicher Frist sind für bebaute Grundstücke, die be¬
reits an die Kanalisation angeschlossen sind, Entwässerungs¬
pläne vorzulegen zwecks Entscheidung der Frage , ob die
bestehende Entwässerungsanlage beibehalten werden kann,
oder dieser Polizeiverordnung entsprechend abzuändern ist.

c. Bei Errichtung von Neubauten sind die Entwässerungs¬
pläne gleichzeitig mit dem Hochbaugesuch vorzuleqen.

< d. Bei Erneuerung oder Veränderung bestehender Entwässe-
1 rungsanlagen oder eines ihrer Teile, einschließlich der ober¬

irdischen Anlagen, sind die Entwässerungspläne vor der
Ausführung oorzulegen.

! e. Gleichzeitig mit der Einreichung der Entwässerungspläne
ist der schriftliche Antrag auf Genehmigung zur Neuaus¬
führung , zur Veränderung oder zur Belassung der Ent¬
wässerungsanlage zu stellen. Nach erteilter Genehmigung
ist die Entwässerungsanlage unter Einhaltung der gestell¬
ten Bedingungen und der gesetzten Frist auszuführen.

8 4.
Wegen der dem Baugesuche beizufügenden Unterlagen

und wegen der Einrichtung der Entwässerungsanlagen wird
auf Abschnitt B dieser Polizeiverordnung verwiesen.

Die Polizei-Verwaltung kann die Ausführung von dring¬
lichen Entwässerungsarbeiten auch ohne Planvorlage vor¬
läufig gestatten, wenn die nachträgl'che Genehmigung unter
Einreichung von vorschriftsmäßigen Plänen alsbald erwirkt
uno die Arbeiten unter Aufsicht der zuständigen Beamten aus-
gefvhrt werden.

Bei kleinen Veränderungen, Instandsetzungen und Erneu¬
erungen kann von der Vorlage von Plänen abgesehen werden,
doch sind auch diese Arbeiten unter amtlicher Aufsicht auszu¬
führen.

8 5. .
Der Beginn der Entwäfferunasarbeiten ist dem Tiefbau¬

amt in Wiesbaden mindestens 2 Tage vorher schriftlich mit¬
zuteilen.

Die Entwässerungsarbeiten sind in möglichst ununter¬
brochener Reihenfolge auszuführen und zu vollenden.

Die mit der Ausführung von Entwässerungsanlagen be¬
auftragten Handwerker und Unternehmer haben den Wei¬
sungen der zuständigen Beamten Folge zu leisten.

Keine Entwässerungsleitung darf zugefüllt werden , bevor
nicht durch den beauftragten Beamten eine Besichtiqung und
örtliche Prüfung erfolgt und die Erlaubnis zur Zufüllung er¬
teilt worden ist.

Nach vollständiger Fertigstellung der Entwässerungsan¬
lagen ist rechtzeitig die Abnahmeprüfung beim Tiefbauamt in
Wiesbaden zu beantragen . Die zur Prüfung der ferttgen Lei¬
tungen nötigen Maßnahmen sind nach Angabe desselben zu
treffen, und das zur Druckprobe nötige Wasser ist kostenlos
zu liefern.

Die Ingebrauchnahme von Entwässerungsanlagen darf
erst erfolgen, wenn sämtliche bei der Abnahmeprüfung Vorge¬
fundenen Mängel beseitigt sind. , . i , ijjl/J

8 6.
Nach Herstellung der vorschriftsmäßigen Entwässerungs¬

anlagen sind binnen der von der Polizeiverwaltung bestimm- i
ten Frist alle vorhandenen Arten der mit der Kanalisation
nicht in Verbindung stehenden oberirdischen Entwässerungen
und der damit zusammenhängenden baulichen Anlagen zu
beseitigen, sämtliche Sandfänger auszuleeren , alle in dem ent¬
wässerten Grundstück liegenden alten Kanäle und Senkgruben
einzuschlagen und die entstehenden leeren Räume mit reiner
Erde auszufüllen.

Stößt die Beseitigung eines alten Kanals auf besondere
Schwierigkeiten, so muß dieser mit Wasser kräftig durchspült,
mit Kalkmilch desinfiziert und alsdann an beiden Enden dicht
vermauert werden.

Stinkende oder verjauchte Bodenmassen müssen sofort auf
geruchlose Weise abgefahren werden.

Abläufe, Ausgüsse, Spülabtritte usw., die nicht mehr in
Benutzung genommen werden, sind gänzlich zu beseitigen und
die Oeffnungen im Abfallrohr luftdicht zu verschließen.

8 7.
Die Entwässerungsanlagen sind in gutem Zustande zu er¬

halten.
Die Beseitigung etwa vorhandener Schäden und notwen¬

dige Ausbesserungen sind auf polizeiliche Anordnung innerhalb
der festgesetzten Frist zu bewirken.

Die Entwässerungsanlagen sind so rein zu halten , daß
üble Gerüche vermieden werden.

Die Sand - und Fettfänge , sowie Wasseranschlüsse sind
mindestens jeden Monat einmal, im Bedürfnisfalle (namentlich
im Sommer ) auch öfter, zu entleeren und mit reinem Wasser
zu füllen. Die Entleerung der Sand - und Fettfänge und die
Beseitigung der Rückstände muß in vollkommen geruchloser
Weise und ohne Verunreinigung der Umgebung erfolgen.

Die Abtritte und sämtliche Abläufe sind rein und geruchlos
zu halten.

II . Abtritte und Abtrittsgruben.
8 8.

Auf den Grundftticken an den in § 1 a genannten Straßen¬
strecken ist die Anlage neuer Abtrittsgruben nicht gestattet.

Die auf solchen Grundstücken vorhandenen Abtritts¬
gruben (8 Io) dürfen mit der Entwässerungsanlage nicht in
Verbindung stehen oder in Verbindung gesetzt werden . Jede
Verbindung einer Abtrittsgrube mit der Entwässerungsanlage
ist innerhalb 2 Wochen nach geschehener polizeilicher Aufforde¬
rung zu beseitigen. Die Verwendung der Abtrittsgrube als
Reoisionsschacht ist zulässig. Die in die Rohrleitung einzuschal¬
tende Putzöffnung muß jedoch luftdicht verschlossen sein. ' ,

8 9.
Bei Anlage von Abtrittsgruben muß Bedacht auf deren

leichte Reinigung genommen und darf namentlich der Zugang
nicht durch Verbauung erschwert werden,

. . § io. . - n
Die Neueinrichtung von Abtrittstonnen — Tonnest-

system — ist, abgesehen von Ausnahmebewilligungen , nur
außerhalb des zusammenhängenden Teiles des Ortes in ver- i
einzelt liegenden Besitzungen mit besonderer polizeilicher Ge¬
nehmigung gestattet. !

Jede Tonneneinrichtung ist nach den im einzelnen Falle
besonders vorzuschreibenden Bedingungen herzustellen.

III. Entleerung der Abtritts - und Jauchen ; j
i gruben . ,; jji

8 11. '
Jede Abtrittsgrube ist mindestens halbjährlich einmal zu ,

entleeren und außerdem stets dann , wenn der Grubeninhalt
nur noch 30 Zentimeter von dem Schachtdeckel entfernt steht. -

l § 12. I
Die Polizeibehörde kann jederzeit die sofortige End-, i

leerung einer Abtrittsgrube aus bautechnischen oder gesund- j
heitspolizeilichenGründen verlangen , ebenso auch aus letzteren j
Gründen untersagen. ' i

8 13.
Die Abtritts - und Jauchegruben dürfen bei der Ent¬

leerung nicht länger als nötig offen stehen, sie dürfen nicht
vor Beginn der Arbeiten geöffnet und müssen sofort nach
deren Beendigung geschlossen werden . i

Bei der Entleerungsarbeit , die in möglichst geruchloser
Weise bodenrein und tunlichst ohne Unterbrechung zu ge-

, schehen hat, muß jede Beschädigung der Grubeneinrichtungen
und jede Verunreinigung der Umgebung sorgfältig vermieden
werden; etwa dennoch vorkommende Verunreinigungen sind
sofort unter Anwendung der erforderlichen Desinfektions¬
mittel zu beseitigen.

8 14. i
Der Inhalt von Abortgruben darf auf solchen Grund¬

stücken, die weniger als 300 Meter von den bewohnten
Häusern des Ortes , der Landhausviertel , der Nachbarge¬
meinden und der den öffentlichen Verkehr dienenden Wege ent¬
fernt sind, nicht gelagert, sondern muß sofort untergegraben
werden. , g

Die Verbringung des Grubcninhaltes nach solchen Grund¬
stücken muß vor 9 Uhr vormittags oder nach 8 Uhr abends
erfolgen.

In Hausgärten darf flüssiger oder fester Grubeninhalt
nur zwischen 11 Uhr abends und 6 Uhr morgens ausgebreitetwerden.

2fuf Stalldünger und Stalljauche finden die vorstehenden
Bestimmungen keine Anwendung.

IV . Lagerung und Abfuhr von festen Abfall«
st o f f e n.

8 15.
. Ansammlung von Schmutz oder faulenden Stoffen
in Kellern, auf Höfen, Gänge » und Vorplätzen ist verboten.

Auf jedem Grundstück, aus dem keine Müllgrube vorhan¬
den ist, sind Müllkästen mit Deckel in der erforderlichen An¬
zahl und Größe auf dem Hofe aufzustellen.

Die in diesen Kästen gesammelten Abfälle müssen stets
ordnungsmäßig in unschädlicher Weise beseitigt werden.

8 16.
Müllgruben sind vollkommen wasserdicht und feuerfest

herzustellen. Sie müssen mit dicht schließenden feuersicheren
Deckeln versehen sein.

Das Mauerwerk der Müllgruben muß von Wohngebäu¬
den wenigstens 15 em entfernt sein und von letzteren mög¬
lichst durch eine Ton- und Letteschicht getrennt werden: von
den Nachbargrenzen muß es mindestens 50 am, von Brun¬
nen und Quellen jedoch möglichst weit und mindestens 6 m
entfernt bleiben.

Müllgruben, d>e den vorstehenden Bestimmungen nicht
vollständig entsprechen, sind binnen 2 Jahren nach Ver¬
öffentlichung dieser Verordnung entweder vorschriftsmäßig
herzustellen oder zu beseitigen, soweit nicht die Polizeizeive»
waltung eine Ausnahme zuläßt.

8 17.
Müllgruben sind, so oft es notwendig ist. mindestens ober

alle 3 Monate , zu entleeren und zwar bodenrein, damit die
bauliche Beschaffenheit der Anlage geprüft werden kann.

B. Technische Bestimmungen über die Entwösserungsarbeiten.
I . Technische Unterlagen zu Entwässerungs¬

gesuchen.
8 18.

Jeder Antrag auf Erteilung der Bauerlaubnis zu Grund¬
stücksentwässerungsanlagen ist von einem etwaigen Hochbau-
gesucb getrennt einzureichen.

Alle Zeichnungen und Lagepläne , die etwaigen sta¬
tischen Berechnungen, sowie die Baubeschreibungen sind in drei¬
facher Ausfertigung beizugeben.

Das Baugesuch, sowie eine Ausfertigung der Pläne bleibt
> bei den Akten der Polizeiverwaltung , die andere Ausfertigung

bei den Akten des städtischen Tiefbauamtes in Wiesbaden. *)
Die dritte Ausfertigung wird, mit dem Vermerk über die Bau¬
genehmigung versehen, nebst dem Baubefcheid dem Gesuch-
stoller ausgehändigt und muß auf der Baustelle jederzeit für
den beaufsichtigenden Polizei - oder teck)nischen Beamten zur
Einsicht bereit gehalten werden.

Aus den Plänen muß die örtliche Lage im Maßstab 1 : 250
bis 1:1M0, der Grundriß im Maßstab 1 : IM (bei über 3M gm
großen Entwässerungsgebieten, die mindestens 75 gm Hof¬
fläche haben, ist auch der Maßstab 1:250 zulässig), sowie die
Lär genprofile der Haupt - und aller Zweigleitungen im Maß-
stab 1:1M ersichtlich sein.

Das Bestehende ist schwarz, das neu Herzustellende farbig
einzvzeichnen. Die Pläne haben insbesondere zur Darstel¬
lung zu bringen:

Die sämtlichen geplanten und,  bestehenden Leitungen
inncihalb und außerhalb der Gebäude, die genaue Lage der
Gas -, Wasser- und Kabelleitungen , den Straßenkanal , an den
anzuschließen ist, die genaue Lage der bestehenden Schmutz¬
wassergruben, Regenröhren , der Küchen-, Bade- und sonstigen
Ausläufe, der Regenbehälter , Dung - und Kehrichtgruben, der
Abtritte, Abtrittsgruben , Brunnen , Pumpen , Springbrunnen
und sonstigen Wasserspeisevorrichtungen, ferner die Lage sämt¬
licher geplanten Sand - und Fettfänge , Wasserverschlüsse und
sonstige Einzelheiten, endlich die Gefälle der beabsichtigten
Leitungen nebst den Bodenhöhen längs derselben, die Höhe
des Straßenkanals , der Kellersohlen, der tiefsten Bodenflächcn
und womöglich der Fundamente der Gebäude, sämtliche Hö¬

chen auf den Normalnullpunkt bezogen.
Außerdem muß der Lageplan , die amtliche Angabe der

Frontlänge und die Bezeichnung des Baugebiets Nachweisen.
Die gemue Höhenlage sämtlicher Fixpunkte, sowie der

Kanalsohlen und der Straßen werden den Bauherrn vom
Tiefbauamt auf Verlangen mitgeteilt . Die Pläne sind nach
den auf dem Tiefbauamt aufliegenden Musterzeichnungen her-
zustcllen.

Als Zeichnungen sind außer solchen auf Zeichenpapier und
auf Pausleinwand , auch Lichtpause» mit schwarzen Lin en auf
weißem Grunde, sowie Papierpauseu zulässig. Die beiden
letzteren Arten müssen auf Leinwand ausg-zogm sein. Dir
einzelnen Blätter dürfen das Aktenformat 21/33 oder ein
Vielfaches kavon nicht überschreiten. Sämtliche Zeichnungen
müssen aus Aktenformat, 21/33 <>m, gefaltet und mit Heftrand
oersehen in Mappen eingereicht werden.

Je ^e Zeicknwi- muß mit der Unter 'chr'ft des Bauherrn
und des c:.*,- bienten Unternehmers versehe,- jc n.

*) Im Folgenden ist unter „Tiefbauamt " stets das städti- i
sche Tiefbauams in Wiesbaden zu verstehen,



IR IT. Technische Einrichtung bc r öntroäffe»
/ rungsanläge n.

§ 19.
Bauart.

a. Die Entwüfferungsleitungen müssen aus glasierten Stein-
zcugröhren, mit Rostschutzüberzug versehenen gußeisernen
Röhren oder sonst einen von dem Tiefbauamte genehmigten
Material hergestellt werden. Als sicherste und solideste
Art der Ausführung von Entwässerungsleitungen werden
gußeiserne Röhren mit Bleidichtungen empfohlen.

b. Die einzelnen Leitungen sind nach Vorschrift des Tiefbau-
amles in die Kanäle einzuführcn und zwar durch die zu
diesem Zwecke in den Kanälen vorhandenen Einlaßstücke,
deren Zahl und Lage durch das Tiefbauamt bestimmt wird.

c. Bei freiliegenden Leitungen und bei Falleitungen dürfen
nur gußeiserne Röhren verwendet werden.

Zink ist. nur zu Fall - oder Lüftungsröhren außerhalb
des Hauses zulässig.

d. Die Verbindungen und Anschlüsse aller Röhren ' müssen
vollständig luftdicht hergestellt werden.

Als Dichtungsmaterial der Steinzeugröhren und der
Anschlüsse an die Fett- und Sandfänge sind Teerstricke und
Asphaltkitt zu verwenden. Die Teerstricke müssen mit ge¬
eignetem Eisenwerkzeug in die Muffe fest eingetrieben und
letztere hierauf auf ihre ganze Tiefe mit heißer Asphalt¬
masse ausgefüllt werden.

Bei Verwendung von gußeisernen Röhren müssen die
Muffen , nach Verdichtung durch Teerstricke, mit Blei luft¬
dicht verstemmt werden.

Zur Verdichtung senkrecht stehender gußeiserner Röhren
kann in Fällen , wo die Verdichtung mit Blei nach Ansicht
der beaufsichtigenden Beamten des Tiefbauamtes Schwie¬
rigkeiten macht, Mennigekilt zur Verwendung kommen.
Zink- und Bleiröhren find mit Lötmetall zu dichten. Alle
Dichtungen find derart auszuführen , daß im Innern der
Rohrstränge keinerlei Vorsprünge oder sonstige Uneben¬
heiten entstehen.

e. Der höchste Punkt jeder außerhalb der Gebäude befind¬
lichen Rohrleitungen nmß eine Erddeckung von mindestens
80 cm und jeder innerhalb der Gebäude befindlichen Rohr¬
leitung eine Erddeckung von mindestens 25 cm über Rohr¬
oberkante haben, mit Ausnahme der Krümmlinge an den
Sandfängen . Wird diese Erddeckung nicht erzielt, so müssen
gußeiserne Röhren verwendet werden. Bei bestehenden
Entwässerungsanlagen können dicht befundene, nicht aus
Eisen bestehende Rohrstränge , ohne die vorgeschriebene
Erdüberdeckung, nach Weisung des beaufsichtigenden Be¬
amten des Tiefbauamtes auch durch Ummauerung, Betonie¬
rung oder auf sonst geeignete Weise geschützt werden.

f . Jode Einmündung eines Rohrstranges in einen anderen
muß unter einem spitzen Winkel erfolgen.

g.  Das geringste zulässige Gefälle aller Leitungen ist 1 : 30.
Ein Gefälle von etwa 1 : 25 für 15 Zentimeter weite Röh¬
ren lind 1 : 20 für 10 Zentimeter weite Röhren ist zu emp¬
fohlen. Gefälle unter 1 : 50 sind nur bei Gewährleistung
ausreichender Spülung und mit besonderer Genehmigung
des T 'efbauamtes statthaft.

st. Die lichte Weite der Röhren wird entsprechend der abzu¬
leitenden Wassermenge bestimmt. Sie soll, mit .Ausnahme
der Fnllröhren , nirgends unter 10 Zentimeter , in der
Regel nicht über 15 Zentimeter und bei bestehenden An¬
lagen nicht über 20 Zentimeter betragen. Nie dürfen Röh¬
ren in der Abfluhrichtung in andere von geringerer Weite
übergehen.

i.  Mit Ausnahme der in § 21 genannten Fälle muß jeder
Abfluß in eine Entwässerungsleitung unter Vermittelung
eines Wasferverschluffesftattfindcn.

st. In Leitungen mit fettigen oder seifenhaltigen Abwässr.n
sind auf Anordnung des Tiefbauamtes Fettfünge , in Lei¬
tungen mit sinkstoffhaltigen Abwässern sind Eanosünge ein¬
zuschalten, die in der Regel in nächster Rühe des betreffen¬
den Fallrohres angebracht werden müssen, aber nicht wei¬
ter als 3,5 Meter davon entfernt sein dürfen.

I. Die Entwässerung der vom Regen betroffenen Boden-
fiöchen ist durch Sandfänge zu vermitteln. Bei Hoffläch?n
unter 45  Quadratmeter Größe ist es, unbeschadet der Be¬
stimmungen der W 21 und 22 gestattet, alle einen Feit-
oder Sandfang erforderlichen Leitungen in einen gemein¬
schaftlichen Fett - und Sandfang zu führen, der zugleich das
Hof- und Regenwasser aufnimmt . Den Hofflächen ist ein
allseitiges Gefälle nach den Hoffandfängen hin zu geben.
Sind die Hofflächen nicht gepflastert, so find sie im Gefälle
von mindestens 1 : 50 nach den Sandfängen hin sorgfältig
zu ebnen.

in . Auf jedem Grundstück ist, möglichst nächst der Siraßen-
grenze, in das Hauptrohr ein gußeisernes Rohrstück mit
luftdicht verschließbarem Deckel, ein sogenanntes Spunü-
stück, mit mindestens 30 Zentimeter langer , freiliegender
Putzöffnung einzüfchalten. Wenn dieses unterirdisch zu
liegen kommt, ist es mittelst eines gemauerten und ver¬
kehrssicher abgedeckten Schachtes, der im Lichten mindestens
80 Zentimeter lang und 69 Zentimeter breit ist, zugänglich
zu machen.

n . Leitungen aus Kellern, Erdgeschossen und dergleichen, bei
denen bei größeren Oiegengüssenvon dem Straßenkanal
aus voraussichtlich Ueberfchwemmungen stattfinden, find
mit Hochwasserverschlüssen zu versehen. Das Tiefbauamt
trifft Bestimmung darüber , wo solche.Hochwasseroerschlüsse
onzubringen sind.

c>. Sickerleitungen sind unmittelbar vor ihrer Einleitung in
die Entwässerungsanlagen mit Wasserverschluß und selbst¬
tätiger Rückstauklappezu versehen.

p . Bei schlechtem oder aufgefülltem Untergrund oder wenn
Leitungen auf Mauerwerk , felsigem oder steinigen Unter¬
grund zu liegen kommen, sind die von den beaufsichtigen¬
den Beamten des Tiefbauamtes in jedem Einzelfall vor¬
zuschreibenden besonderen Sicherheitsmaßregeln auszu-
führen.

Die Rohranschlüsse an Sand - und Fettföngen , sowie
am Straßenkanal sind zu untermauern.

q. Baugruben über einen Meter Tiefe sind mindestens 70
Zentimeter breit anzulegen und müssen durch sorgfältiges
Abfprießen gegen Einsturz gesichert werden. Beim Wie¬
delverfüllen sind die eingebrachten Bodenmassen sorgfältig

, einzustampfen.
i 8 20.

Baustoffe. j
a. Die Steinzeugwaren müssen von gleichmäßiger genügender

Wandstärke, frei von Blasen, Kalkeinsprengungen, Rissen,
Sprüngen und sonstigen Mängeln , aus guter Steinzeug¬
masse bereitet, gleichmäßig gebrannt , innen und außen gut
glasiert, sowie nicht zu spröde und überhaupt von einwand¬
freier Beschaffenheit sein. Sämtliche Röhren müssen an
einem Ende eine, bei 10 Zentimeter Rohrweite mindestens
5 Zentimeter und bei 15 Zentimeter Rohrweite mnideftens
6 Zentimeter lange, vollständige und starke Muffe haben.

, Die Stärke der Dichtungsfuge muß mindestens 1 Zenti¬
meter betragen.

st. Die gußeisernen Muffenröhren haben, mit Ausnahme
der Fallröhren , in allen ihren Teilen den Vorschriften der
deutschen Normal -Abflußröhren zu entsprechen.

Für Klosettfallröhren ist eine geringere Wandstärke,
jedoch nicht unter 6 Millimeter , zulässig.

Gußeiserne 'Röhren müssen innen ' und außen gut
asphaltiert sein.

c. Die Zink- und Bleiröhren müssen aus bestem Materiale
bestehen.

Das zur Verwendung kominende Zinkblech muß min¬
destens 1 Millimeter stark und die Wandstärke der Blei¬
röhren muß die für Wasserleitungsröhren aus gleichem
Material übliche fein. Es wird empfohlen, die Normalien
für deutsche Normalabslußröhren zu verwenden.

8 21-
[, Regenwasserlcituug.

Die Regcnfallröhren können sowohl an den .Straßen¬
kanal als auch an die Hausleitung unmittelbar ohne Wasser¬
verschluß angeschlosscn werden, wenn ihre Mündung am Dache
von dem nächsten Fenster entweder 2 Meter seitlich ahsteht
oder den Fenstersturz um mindestens 1 Meter überragt.

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt , so ist am Ablauf des
Regenrohres ein Wafferverschluß anzuordnen.

An den Außenseiten der Gebäude müssen die Megenfall-
röhren bis auf eine Höhe von 1,20 Meter über Gelände aus
Gußeisen bestehen.

Dieser Teil der FallrLhren ist mit dauerhaftem Oelfarben-
anstrich zu versehen. Es ist gestattet, in Höfen das Dachwasser
durch eine wasserdichte Rinne dem Einlauf des Hofsand-
fanges zuzuleiten.

8 22.
Brauchwasserleitung.

Unter jeder Wasserzapfstelleist eine geeignete, mit leicht zu
reinigenden Geruchverfchluß versehenen Abfiußeinrichtung
anzubringen , deren Oeffnung entweder ein Sieb oder einen
Rost besitzen muß.

Die lichte Weite der Abfallröhren muß in der Regel
8 Zentimeter betragen. Doch können vom Tiefbauamt größere
Lichtweiten vorgefchrieben oder kleinere zugelassen werden.

8 23. . ,
■ ( Spülabtritte . *

a. Die Abflußöffnung des Abtrittsbeckens darf höchstens 8
Zentimeter weit fein. Die Fallröhren der Spülabtritte , so¬
weit diese neu angelegt werden, müssen eine lichte Weite
von mindestens 12 Zentimeter und höchstens 14 Zentimeter
erhalten.

b) Alle bestehenden Spülabtritte müssen diesen Bedingungen
tunlichst angepaßt wprden. Bereits vorhandene Fallröhren
düifen auch bei größerer Weite als 14 Zentimeter
und bei geringerer Wandstärke als 6 Millimeter widerruf¬
lich beibehalten werden. Hierbei kann ausnahmsweise zu-

0  gelassen werden, daß das Fallrohr in ein engeres Rohr über¬
geht, jedoch ist auf jeden Fall vor dem Verjüngungsstück
ein leicht zugänglicher Spundkasten in die Leitung einzu¬
schalten.

c) Die Spülkasten sämtlicher Spülabtritte müssen mindestens
bei Tage jederzeit genügend Wasser liefern.

! j Das Hauptzuführungsrohr der Wasserleitung zur
Klosettspülung darf demgemäß, ausgenommen bei Jnstand-
fetzungen, bei Tage nicht abgestellt werden. Bei besonders
dem Froste ausgesetzten Leitungen kann das Tiefbauamt
die zeitweise Abstellung des Hauptzuführungsrohres auch
bei Tage gestatten.

6) Die Klosettanlagen sind so herzustellen, daß jederzeit eine
ungehinderte örtliche Prüfung erfolgen kann.

§24.
Pissoiranlagen. \

Pissoiranlagen, die Anschluß an die Kanalisation erhalten,
sind mit dauernd oder zeitweilig selbsttätigwirkender Wasser¬
spülung zu versehen. Oelpissoire sind nur zulässig, wenn deren
Reinigung und die Behandlung mit Pissoiröl regelmäßig und
sachgemäß erfolgt, sodaß üble Gerüche dauernd vermieden
werden ; andernfalls kann die Einrichtung von Wasserspülung
gefordert werden. Pissoirräume sind zu überdachen und mit
ins Freie gehenden Fenstern zu versehen.

Sowohl der Boden als auch die Umfassungswände auf
1 Meter .höhe sind wasserdicht herzustellen.

Pissoire sind fortdauernd zu desinfizieren. V
§ 25.

Feit- und Sandfänge.
Die Fett - und Sandfänge sind aus Steinzeug , Beton oder

Gußeisen herzustellen: sie müssen mit einem an der Außen¬
seite befindlichen festen Wafferverschluß versehen sein.

8 26. X
Wasserverschlüsse.

Wasserverschlüsse müssen. 15 Zentimeter Wasserhöhe bei
Fett - und Sandfängen und mindestens 4 Zentimeter Wasser- \
höhe bei allen sonstigen Einrichtungen besitzen. Sie sind der¬
art einzurichten, daß sie von Hand nicht entfernt werden
können.

i ' § 27 .
Lüftung.

' Fallrohre , die Abgänge aus mehr als einem Geschoß auf¬
nehmen, sind in gleicher Weite bis über Dach zu verlängern
und hier mit einem Hut zu versehen, der mindestens 10 Zenti¬
meter von der Ausmündung absteht.

Gegen vorhandene Fenster muß die Ausmündung ent-
weder in wagerechter Richtung mindestens. 2 Meter abstehen
oder den Fenstersturz nicht weniger als 1 Meter überragen . '
Bei Abtrittsfallröhren muß der wagsrechte Abstand 3 Meter
betragen.

Vorhandene, aus Zink bestehende Verlängerungen der
Abtrittsfallröhren dürfen auch als Entlüftungsrohre in Wohn-
oder Vorratsräumen nicht belassen werden: \

lieber die Lüftung der Fallrohre , die nur Abgänge aus -
einem Geschoß ausnehmen, wird vgn Fall zu Fall "vom Tief-

’ bauamt Bestimmung getroffen.
§ 28. . ,

Spülung.
Auf jedem an die Kanalisation angeschlossenenGrundstück

muß jeder Ablauf mit einem darüber befindlichen Zapfhahn
1 der Wasserleitung versehen und mindestens ein so ausgestalte¬

ter Ablauf außer dem Spülabtrikt verhanden fein.
' Bei Spülabtritten muß eine vollkommene Abfpulung der

Abgänge bis in den Straßenkanal gewährleistet sein. Der un¬
mittelbare Anschluß der Wasserleitung an die Spülabtritte istverboten.

§ 29. \
Enkwäfserungsgegensiände. \

1 Bei Neuherstellung oder Aenderung von Entwässerungs¬
anlagen dürfen nur solche Entwässerungsoegenstände und Ein¬
richtungen verwendet werden, die vom Tiefbauamt zugelassenwerden.

C. Schlußbestimmungen. \
§ 30.

Die Polizeiverwaltung kann, wenn gesundheitspolizeiliche
oder andere wichtige Gründe es erfordern , jederzeit die Vor¬
lage von vorschriftsmäßigen Plänen über die bezüglich der
Entwässerung und der Beseitigung von Absallstoffen besteheni-
den Einrichtungen auch für die im § 1a nicht erwähnten
Grundstücke verlangen und wird alsdann auf Grund der Planck
entscheiden, inwieweit dieser Verordnung nachzukommen ist.

§ 31. z
Die Prüfung aller der Pvlizeiverwaltung nach dieser Ver¬

ordnung vorzulegenden Baugesuche, deren technische Begutach¬
tung , die Ueberwachung der Ausführung der Arbeiten , die
Abnahmeprüfung , sowie die Aussicht über die Anlagen und
deren Betrieb sind dem städtischen Tiefbauamt in Wiesbaden
übertragen , dessen Beamten der Zutritt zu den Grundstücken
am Tage jederzeit zu gestatten ist.

8 32. k
Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung wer¬

den, soweit nicht sonstige schärfere Strafbestimmungen Platz
greifen, unbeschadet der polizeilichen Zwangsmittel (8 132 ff.
des Landesverwaltungsgesetzes) mit Geldstrafe bis zu 30 Mark
oder im Unvermögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.

8 33.
Diese Verordnung tritt vier Wochen nach ihrer Ver¬

öffentlichung im Nassauischen Anzeiger, Kreisblatt für den
Landkreis Wiesbaden, in Kraft.

Somienberg, den 23. August 1015. '
Die Polizeiverwallung.

v u che l k.

Monnheim. Ein schweres Fahrstuhlunglück ereignete in
der Eichbaumbrauerei an dem elektrischen Auszug. Das Drahtseil
riß, und der Fahrstuhl stürzte mit seiner schweren Last in die Tiefe.
Ein 22 Jahre alter Arbeiter blieb tot, ein anderer Arbeiter wurde
schwer verletzt.

Don einer Mäuseplage erzählt folgende Meldung : Nachdem
die Stadtgemeinde Eppingen i. B . den Mäusen den Krieg erklärt
hatte, wurden in etwa 14 Tagen 106 575 Mäuse abgeliefert. Den
Mäusefängern wurde dafür ein Betxag von insgesamt 3212 Mark
ausbezahlt.

St . Ingbert . Eigenartige Butterverhültnisse haben sich hier
herausgebildet. Seit etwa sechs Wochen hat das Kgl. Bezirksamt
St . Ingbert den Höchstpreis für ein Pfund Butter auf 1.50 Mk.
festgesetzt, nachdem vorher auf dem Wochenmarkt der Preis 1.80
bis 2 Mk . war . Seit dieser Zeit gibt es in unserer Stadt keine
Butter mehr, die etwa 100 Butterweiber , die den Markt bisher be¬
suchten, boykottierten St . Ingbert vollständig. Versuche, die Butter
zu höheren Preisen unmittelbar an die Bürgerschaft zu bringen,
wurden vereitelt und die Betreffenden zur Anzeige gebracht, sodaß
auch das aufgegeben wurde.

ko. Rheinwein bei kowno . Eine stärkere Patrouille eines
hessischen Truppenteils (Standort Mainz ) ging vor Wochen in dem
Gelände nordwestlich Kowno vor. Bei dem Austritt aus einem
zerschossenen Weiler stieß sie plötzlich auf zurückgebliebene russische
Bagage auf mehrere Wägen und zwei Automobile. Im Handum¬
drehen bemächtigten sich die Feldgrauen der Gefährte . Jedes
durchsuchte man gründlich. Eine Ueberraschung wurde unseren
Helden aber zuteil, als sie die beiden Autos öffneten und darin/
Helden von seltener Art, von Milde und Kraft , gewahrten , die aus
sonnigem Stein , hoch! über dem deutschen Strom , das Licht der
Welt erblickt, Landsleute ! Herrliche Rheinweine , die nach näherer
Feststellung aus den Kellereien des Zaren stammten und dem
russischen Generalissimus, dem Großfürsten Nikolai wegen seinen
„Erfolge" wahrscheinlich verehrt worden waren . Nach kurzem Be¬
sinnen entflogen eine Anzahl Flaschenpfropfen und in den geschliffe¬
nen Pokalen, die wohlverwahrt in einem Automobilwinkel sich
fanden, leuchteten bald die blumenversprühenden Sonnen manchen
gepriesenen Jahrganges . Und durch die durstigen Kehlen der
Feldgrauen perlte mild 1893er Hattenheimer , eines jener großar¬
tigsten Produkte aus 83, jene Trockenbeeren-AuÄefe, die, wie wir
wissen, des Zaren größte Bewunderung erregte, als er anno 1910
sie an der Tafel seines Schwagers , des Großherzogs von Hessen,
im Schlosse zu Friedberg trank . .Auch Steinberger Kabinett vom
Jahrgang neunzig und drei, sowie eine Beeren -Auslese vom Eisen-
berg bei Oestrich aus 1904 und eine ebensolche von Marcobrunn,
jener beste Wein, der im Rheingau 1904 gewachsen, kamen aus
den Strohhüllen und entfachten mit ihrer Kraft und vollendeten
Finesse in dem stürmenden Innern der rauhen Krieger und Be¬
dränger süßes Wohlbehagen. In Andacht leerten die rauhen Grauen
die Gläser und stimmten fern von der Heimat im Lande des „Wei¬
ßen Adler" den Sang an „Am Rhein ": „Wie glüht er iin Glase,
wie flammt er so hold! Geschliffenem Topase vergleich ich sein
Gold! Und Düfte entschweben ihm blumig und fein,Gott schütze die
Reben am sonnigen Rhein !" Keine Nagelprobe von den ' edlen
rheinischen Hochgewächses, die, wie die Aufschrift auf .den Flaschen
bekundete, von einem bekannten Hoflieferanten aus Wiesbaden
dem Hof nach Petersburg geliefert worden war , blieb in den
Gläsern.

KP. Binbsadenverbrauch. Wenn wir jetzt auch mit dem Ge¬
ringfügigsten sorgsam umgehen, so können wir dadurch an Roh¬
stoffen sparen und beschränken die Ausgaben bei den gestiegenen
Rohstoffpreisen wesentlich. In dieser Beziehung sei beispielsweise
die Aufmerksamkeit aus den Bindfadenverbrauch gelenkt. Der
deutsche Jahresbedarf au Bindfaden beträgt 25—30 Millionen
Kilogramm. Der hierzu nötige Rohstoff hat einen augenblicklichen
Wert von ungefähr 60 Millionen Mark . Diese Zahlen zeigen,
weiche Betrüge für die Aolkswirtschaft während des. Krieges ge¬
spart werden können. Bisher finden diese Werte ihren Untergang
zum großen Teil im Papierkorb , Kehrichteimer und Feuer " des
Kochherdes. So unwichtig Bindfaden an sich erscheint, so wenig
kann, er im Warenverkehr entbehrt werden. Damit der . vor¬
handene Rohstoff den Bedürfnissen des Krieges Vorbehalten bleibt,
und damit unser Wirtschaftsleben durch den Mangel an Bindfaden
nicht erschwert wird, muß jeder Einzelne sämtlichen Bindfaden
künftig sorgsam sammeln und von neuem verwerten . Wir sind
gewohnt, mit diesem unentbehrlichen Packungsmaterial im großen
und ganzen verschwenderisch umzugehen, wenngleich einzelne spar¬
same Hausfrauen schon seither die mühsam entknoteten Bindsaden-
eüden für zukünftigen Gebrauch auf Knäuel wickelten. Da Bind¬
faden durch den Gebrauch nicht verloren geht, und durch Anein¬
anderknoten die einzelnen Enden immer wieder zu neuer Ver¬
wendung geeignet .gemacht werden können, so können beträchtliche
Mengen Rohstoffe für wichtigere Zwecke Verwendung finden und
außerdem nicht unbedeutende 'Werte für die deutsche Kriegswirt¬
schaft gespart werden. Wenn daher künftig in jeder Fabrik , in
jedem Geschäft und in jedem Haushalt sämtlicher Bindfaden ge¬
sammelt und wieder von Neuem ' zur Verw.endung hergerichtet
wird) so können wir mit den augenblicklichen' Vorräten .noch aus
sehr lange Zeit auskommen. Es würde sich außerdem empfehlen,
daß die Spinnereien den Ankauf von gebrauchtem Bindfaden in
die Wege leiten, um ihn wieder herzurichten und den Verbrauchern
von Neuem zuzuführen. Bei der bewährten Anpassungsfähigkeit
unserer Industrie wird es den Bindfadenfabriken zur Ersparung
von Foserrohstoff sicher gelingen, in Kürze Bindfaden herzustellen,
dessen Kern 'aus Hanf oder Flachs, im übrigen aber aus Papier
.hergestellt ist. Auch nur aus Papiergarnen hergestellter Bind¬
faden kann in zahlreichen Fällen als Ersatz Verwendung finden.

\ ' Der deutsche Aniformknopf.
Es bedurfte der ganzen so viel gerühmten Anpassungsfähig¬

keit unserer Industrie , um die Unmenge von feldgrauen Knöpfen
die nach Ausbruch des Krieges angefertigt werden mußten, rnit
jener -Schnelligkeit herzustellen, dis in Anbetracht der Umstünde ge¬
boten war . Die deutschen Fabriken haben die ihnen gestellte Aus¬
gabe jedoch glänzend gelöst, und es ist nun interessant, einen Blick
auf die einzelnen Vorgänge zu werfen, durch die ein derartiger
feldgrauer ''Knopf entsteht. Zunächst einmal wird die Oberfläche des
Knopfes gepreßt, sodaß Rand und Verzierung , also die Krone, oder
beim Gefreitenknopf derAdler, entstehen. Dann handelt es sich da¬
rum auf der Rückseite die Oese anzulöten . Dies geschieht mittels
einer besonderen Maschine. Sie besteht aus eineni runden Tisch,
dessen äußerer Rand sich dreht. An diesem Rande sind Fassungen
angebracht, in die eine Arbeiterin je sechs Knöpfe einlegt. Bei der
großen Anzahl der Fassungen befinden sich also immer Hunderie
von Knöpfen gleichzeitig auf dem Rand . Außerdem wird noch Hart¬
lot auf jede Knopfscheibe gegeben, das die Verbindung dieser Schei¬
be mit der Oese herbeiführt . Die Oesen selbst befinden sich in
Haltern , die über den Knopfreihen angebracht sind und von denen
jeder gleichfalls sechs Stück auszunehmen vermag. Wenn sich nun
der Tischt dreht, so werden diese Halter selbsttätig auf die Knöpfe
niedergedrückt, wodurch jede Oese genau -an den Punkt zu liegen

glimmt , ack dem sie angelötet werden soll. Dann wirken aus einem
-Mer den Knopfreihen befindlichen und von einer Arbeiterin ge-
hirndhabten Gebläse sechs Lötflammen gleichzeitig auf Knopf und
Oefe, wodurch eine Verschmelzung, also ein Zusammcnlüten beider
Eintritt. Dreht sich der Tisch dann weiter, so gehen die .balter selbst¬
tätig in die Höhe, während eine dritte Arbeiterin die fertigen
Knöpfe her,ausbürstet. Diese sind aber immer noch blank. Es han¬
delt sich nun' darum, sie zu mattieren und ihnen die graugrüne
Farbe zu verleihen . Zu diesem Zwecke werden sie wiederum auf
einem Tisch cnlfgereiht und dann tritt das Sandstrahlgebläse in
Tätigkeit, das feinen scharfkantigen Sand unter Luftdruck mit
großer Gewalt über die blanken Knopfflächen hinschleudert. Da¬
durch werden diese matt und trübe . Nun konnnt ein zweites Ge¬
bläse zur Anwerrd.'ing, durch das ein Ueberzug von feldgrauer
Farbe zugleich mik,Zapou auf die Knöpfe geblasen wird. Das Zn-
pon ist eine Lösung von Zelluloid in Aether und bildet über dem
Knopf einen schützenden Ueberzug, der einerseits die Farbe fest-
hält, während er andererseits den Knopf vor dem Abgeschabtwerden
bewahrt, sodaß dieser Micht wieder blank werden kann. Es sei noch
erwähnt , daß jeder Knvps , ehe er von der Heeresverwaltung ange¬
nommen wird, einer genauen Prüfung daraufhin unterzogen
werden muh, ob er mW)1 allen Bedingungen entspricht.



stein anwesenden Prinzessinnen Hilda und Antonie von Luxem¬
burg hatten sich zur selben Zeit einer die Ausstellung besuchenden
Schulklasse angenommen und führten dieselbe gerade durch die
herrlichen Anlagen des so reizend , gelegenen Wohnsitzes ihrer
Großmutter . — Wir möchten jedem raten , der nach Königstein
fährt , sich die interessante Ausstellung anzusehen , sie ist vormittags
von 16— 1, nachmittags von 2—6 Uhr geöffnet.

«tfldjen. ®ann  würde man erfahren , daß das , was die Samm-
^Adslheid Marie mit großer Sachkenntnis im Laufe ihres j

ij. Lebens an wertvollen alten Porzellanen zufammenge - ;
hat , die Sammlungen vieler deutschen Museen weit in den '

»« stellt.
^... . Ausstellung erfreut sich täglich eines guten Besuches . Die !
^ " nachmittag zwischen 3 und 4 anwesenden Besucher , unter j

sich auch mehrere Biebrich er  befanden , hatten das j -
> cie Frau Großherzogin -Muttcr und ihre Schwester , Prln - !
' Hjlda von Anhalt -Dessau in der Ausstellung begrüßen zu : • Wiesbaden . Der Bezirksverband des Regierungsbezirks

Da jeder Besucher sich beim Billerempfang in dir auf - > Wiesbaden und seine Institute werden sich an der Zeichnung aus ,
Cnii  Besuchsliste einzuzeichnen hat, erhielt Ihre Kgl. Hoheit die neue Kriegsanleihe wiederum mit 20 Millionen Mark beteiligen i

p|:;i5 von der Anwesenheit einiger Besucher aus Biebrich , ' und zwar der Bczirksvcrband selbst mit 4 ' Millionen , die Nass. ,
che darauf die Ehre hatten , durch die Öberhofmeisterin Frau Brandverstcherungs -Anftalt mit 1 Million , di? Naffauischc Landes - .
J nin von Dreen vorgestellt und in ein Gespräch gezogen zu j bank mit 5 Millionen und die Nassüuische Sparkasse mit 1v M l- j
chen. Die Frau Großherzogin -Mutter gab ihrer Freude Aus - i lionei . einschließlich der Zeichnungen ihrer Sparkunden,
icf, unter den Besuchen , der Ausstellung auch solche aus Biebrich ' — Der frühere Wiesbadener Stadtkämmercr , Oberbürger - j
tpijfen. Im Laufe der längeren Unterhaltung wurde auch das ! Meister Dr . S ch o l z (Chärlottenünrg ) . der als Haüpkmann dar i
Großh- Schloß in . Biebrich eingerichtete Lazarett erwähnt , wie > 2. Bataillon des Reserve -Jnfanterje -Regiments 87 führt , wurde s
,, ^ die dort aufgenommenen Krieger hätten , wie herrlich der mit dem Eisernen Kreuz erster Klafft ausgezeichnet . Das Eiserne
enthalt im Schloßpark für dieselben sei «md wie sehr sie immer
,r cic prächtige Aussicht vom Balkon des Schlosses auf den
,chen Rhein entzückt seien . Die Großherzogin -Mutter gab

e warmen Anerkennung über die vorzügliche Leitung und
hrung des Lazaretts beredten Ausdruck . Bei der Berabschie-

Ulg ließ Ihre Kgl . Hoheit allen Biebrichern herzliche Grüße
* klein , welchen Auftrages sich hiermit die Biebricher BesucherBttt . . . . . .

entledigen . Es w :rd für dieselben stets eine sehr angenehme j
..ncrung sein , gehört zu haben , mit welch' regem und lebhaftem )

Presse die hohe Dame alle Mitteilungen aus ihrem ' lieben Bicb-
entgegennahm und mit welch' scharfem Gedächtnis sie sich noch

seiner Personen erinnerte , denen sie noch spezielle Grüße alls¬
ten lat . Auch ihre Schwester , Ihre . Hoheit . Prinzessin Hilda

Anhalt-Dessau erinnerte sich im Laufe der Unterhaltung gleich-
gern ihres öfteren Aufenthalts in Biebrich . — Die in König-

Kreuz 2. Klaffe erhielt er bereits für die umsichtige Führung einer
Kompagnie im Gefecht bei Neu -Ehateau im August 1914.

fe . Die Sammlung von alten beschlagnahmesreicn Metallen,
! durch das Rote Kreuz vollzieht sich dahier in recht befriedigender
: Weise . So z. B . übergab der Inhaber eines hiesigen Betriebes
, der Sammslstclle zehn Zentner altes Kupfer , Zinn usw . und er¬

hielt dafür I960 Mark ausgezahlt.
wc . Die Strafkammer verurteilte den 18jährigen Taglöhner

Philipp Albert aus Unterfranken , der sich in Biebrich an einem
noch bis Schule besuchenden Mädchen vergangen hatte , zu der
Mlndeststrafe von 6 Monaten Gefängnis unter Anrechnung der
vollen Untersuchungshaft.

Eltville . Die in der Montagsnummer angezeigtr Fahrpianän-
derung auf der Kleinbahn Eltville -Schlangenbad tritt , wie die

Fünsprozenllge Deutsch!: Neichöaiileche voll 19-15.
• Dritte Kriegsanleihe.

Länger als . Fahressrist steht Destschlrnd einer Weit von Feinden ae.-enäder in schwerem Kam- fe. wie n |
dir Geschichte nicht feinech.letchen sinder, llngeheuer sind die Ovser an Gut nud Blut . die der gewaltige Krieg

:ktt. Grit cU doch, die Feinds niederznringer». die der Zahl  nach übrrtegea find u»d sich dir Be nicht,rng Teutsch-
^ zmn Ziel gesetzt haben. Diese Absicht wird an den glänzend ?» WaffentatM von Herr und Flotte , an dm große
igm wirtschrrjtlicheirLeistungen dtS' von einem kinhritlichen nationalen Willen beseelt n Diirtschn; Voltes ?,e: schellen. :
ir sehen fest vertrauend aas . unsere Kraft und die Reinheit des Gewissens, in dem von uns nicht gewollten Krieg - !
«rsichtlich der völligen Niederwerfung der Feinde und einem Frieden - rntgegru . der nach den Wort -«! unseres Kai - :
i „uns die notwendigen militärischen . volitischru und wirlschaftlichcn Eichrrhriten für die Zuknust bietet und die !
dingmrgku erfüllt zur ungeheurmtin Gnlfaltnng nnsrrcr schaffenden Kräfte in der Heimat und aus dem freien Meere " . !
ses Ziel erfordert nicht nur den günzen Heiden und Opfermut unserer vor dem Feinde stchensen Drüder . sondern ^
h die stärkst.' AnsMnnnng unserer sin-rnziellttt Kraft . Das Deutsche' Volk hat ber-ils bei zwei KrieMulrihr » skioe ^
sersreudigkeit und feinen Liegrswillen bekund t . Jetzt ist eins dritte KFegesntride ansgei -gt worden. Ihr Erfolg !
■i hinter dem bisher Vollbrachten nicht jurnckstrhen. wenn jeder in Msnllung feinte valrrläudischen Pfl ' cht sniie
'Maren Mittel der reurn KriegslNlirihr zuwendrt.

Ansgeg -bcn werdcn sünsprozentige Schnldverschreibnngrn der NeichSanlcihr.  Der Zeichnimgs-
iS betragt 997g , bei TchuldbuchjeichlUlttgeu Die « chuldverschrribungê find we bei der ersten und ,weiten
ezianleihe bi » znm t . Oktober l9ti unkündbar , gewähren also 9 Jahre lai-g - rin -n fnusprosenttgru Zru -sntz.  Da
r die Ausgabe rin volles Prozent unter dem Nennwert erfolgt und außerdem eine Rückzahlung znm Nrnnwrrt

einer Reihe von Jahren in Aussicht steht, so ist die wirtliche Verzinsung noch etwas höh?c als 5 vom Hundert,
llnkundbarkrit bildet für den Zeichner kein Hindernis , über die Schrrldvrrschrcibnngen auch vor dem !. Oktober 1924

Msnqen. Die neue Kriegsanleihe kann somit irlS eine ebenso sich re wie gcwimrb: jagende Kapitaiuülsge allkn
kskrcisen anss wärmste kvrpfoh' eu werden.

Für die Zcichnnngcn ist in umfassendster Weise Sorge getragen Sie werden bei dem Kontor ver Nriitzs-
uptüank für rWertPupiere in Berit » (Postscheckkonto Berlin Nr. 99) und bei nlten Z «vrinnnftnltrn der
ichsbnnk v»it KaffeneinrichtunA entgegsngenornmen. Die Zeichnungen können aber auch durch VenstitUnnq der
ngliriien Secstondlunn Stantsüank ) und der Preutziichen Zer,1r«»AGenvsf ' NsehaftSr «ne in
M«, der kröni »ttrh«n Hauptbank i , Nlirnvreg und ihrer Z vrrqanitrWa jo nie >a ntlichir 'öeotscheü Bünkcn.
«kirr« und ihrer Filialen , fümrlither deutsehr« öffeniltrhen Lpart ^sfrv . und itner Verbände, der jeder deut-
i 8 -vknsverst -ckirrttnnÄgesellscbair und jed

Bahnverwaltung mittellt , nick,t ein , denn die Sonntasspätzüge Nr.
11 und 12 verkehren noch bis Ende September.

Hsllgarken . Am Mittwoch scheute ein Ochsengespann im hiesi¬
gen Wales und überfuhr den 19jährigen Valeirtm Schreiner , der
eben Hotz laden woll .e. Das Fuhrwerk ging ihm über den Kopf
und führte so neu Tod herbei.

Höchst. Dieser Tage wurde hier eine Kommission gebildet , die
es sich zur Aufgabe gesetzt hat , auf dem Nahrungsmitiel -Geb .ct die
Interessen der Konsumenten zu vertreten , insbesondere den
Wucher und die Preistreiberei zu bekämpfen.

Franksuri . Eine schwere Gasexplosion ereignete sich in einer
Wirtschaft in Bockenheim . Ein Tagelöhner war damit beschäftigt,
eine schadhafte Gasleitung notdürftig in Ordnung zu bringen , als
eines von den zwei dabeistehenden Mädchen ein Slrelchholz ent¬
zündete . Ein furchtbarer Knusl ertönte und alle drei standen in
Flammen . Der Mann warf sich schnell auf ein Bett , während die
Flammen der Mädchen durch die Hausbewohner erstickt wurden.
Alle drei haben schwere Brandwunden davongetragen.

Draubüch . Die Stadtverordnetenversammlung wählte zum
Bürgermeister als Nachfolger des für das Vaterland gefallenen
Bürgermeisters Roth den Bürgermeister aus Ufingen , Schüring.
Er steht im 37. Lebensjahre.

Franksurk . Die Stadt hat das Gaswerk , das seit mehr als 59
Iohien einer englischen Gesellschaft gehörte , angekauft . Die Swdt-
uerc rdr .etenverlammliuig ermächtigte den Magistrat zur Deckung
der aus dem Ankauf entstehenden Verpflichtungen zur Aufnahme
einer Anleihe von 20 Millionen Mark . Das Werk warf durch¬
schnittlich 10% Dividende ab , 1913/14 einen Reingewinn von
1 667 432 Mark.

— Einheitliche Brotmarken im Regierungsbezirk Wiesbaden
regte ein Antrag der Frankfurter Stadtverordne .enverjammlmig
an . Der Lorschlag wird viele Freunde finden.

Limburg , ver erste rusjiische La; ar »1tzug mit 2 ! großen wagen,
einer von den vielen Kcandenzüae ->. di- »nstre tapferen Trappen
in kivßlavw erbeutet batten , lief am Mi ' twoch mit 275 verwünbeirn
Hüffen hier ein. Interessant 9t , war der „Hurt . Dose " über feine
Ausstattung schreib«: „Üet russische LazareirZiig , der auch,mit russischem
Pflegepersonal unter deutscher Fühlung versehen war , verdiettt gar
nicht seinen Namen ml? Lazarett - oder Länitairwagen ; den (eine (Ein*
richtungrn und kurstottvngen waren so primitiv und notdü -stig , daß
man eher an einen deutschen Wüterwaaen uls an einen aninnwa-
gen dächte . Linen V«,gleich zwischen e nem in hygiensicher Beziehung
aus; beste auLgestalteten deutschen LazureUzag und dem hier einge»
troffenen russischen Lazarc tz g dälf inan überhaupt nickst zteh' N"

Mainz . Der Stadtrat hat dem Ankauf der zwei Mainzer Vor¬
ortbahnen der Süddeutschen Eisenbahn -Gesellschaft zugestimmt.
Der Kaufpreis beträgt eins Million Mark.

Kainz . Strafkammer  Oer vorbestrafte 7jährige Lackier
Kdam Schlemmer aus Zürfeld führt die verschiedensten Namen , unter
diesen hält er sich in den. Herbergen auf , nimmt tckrbeit ns: und bc-

i stiehlt dann seine. Kamcrnbcu , worauf er verschwindet . Sa hatte ex
in Mainz im November , Dezember , eine Knzahl von Koffern von

: Kollegen erbrochen und Knzüge , Taschenuhren , Geldbenüge gestohlen,
j Bei seiner klrbcitannahmc ging er nur darauf aus , feine Kollegen
\ und auch die Lehrling« zu berauben. Mit einer Strafe von ! Jahr
j 10 Monaten erhielt er eine Gesamtstrafe von ö Jahren Gefängnis . —
i Oie 28 jährige Prastitriierle Nnpa Maria Grülenberger in Karls-

ruhe war d s Verhängnis für den vermögenden Vailernsohn Karl
klugust Weber aus Gber -Schsfflanz . Leim Militär lernte Weber die
Grillenberger kennen . Nun hom es mit dem Weber soweit , daß er
fortgesetzt Strafen erhielt , bis sie ihn schließlich zirr Desertjou .ver-
leiieie , nachdem sein Vermögen von ISWi» Mark durchgedrgcht war.
Sie . heirateten und. hielten sich in auswärtigen Hat,eis auf , zuletzt
waren sie in Göttingen Dort , machten sie einen Selbstmordversuch,
sie tranken Notwein , in den Sublimat geschüttet war . Merkwürdiger¬
weise wurde nur,der Ehemann schwer krank . Ln Heidelberg in der
Klinik .verstarb er. Die Witwe Weber ist nun angeklägt , die Deser¬
tion eines Soldaten (ihrer Mannes ) vorsätzlich gefördert Zu haben.
Die Angeklagte wurde zu 8 Monaten Eesüngnir verurteilt . — Der

j 29 jährige Tagivhner Kotiert Solomon nus Mayen hatte sich hier
t abends auf der Rheinpromenade gegenüber einem Pärchen als

Kriminalbeamter ausgegeben , die beiden jungen Leute sejt-er dnitschen Krevitgr 'iwfse '1' srhaft . endlickr bot nllrn Poft » >,sta1tcn i -- >>,-
Schalter erloipeu . « er solcher Ausdehnupa der VeruiittlungSftelken ist den weitest .-» LolkSk . eiseü in allen Teilen ! genommen und mit einer gefälschten Gniwing 5 Mark Strafe er.
Reichs dir bequemste Grkegeriheit zur Beteiliaung geboten . ! ?c*̂ " 0st9stn , st>ntscinniafjung , Freihertsberaubung , ver." ^ u u ! suchten Betrugs und tätlicher Beleidigung wurde der Angeklagte zu

teilt.
überfrthr ein achtjähriges Müd-

Offenboch. Auf 1000 Mark Geldstrafe wegen Körperver-
letzung erkannte das Schöffengericht gegen einen hiesigen Bäcker¬
meister Klouer . Im Berlaufe eines Wortwechsels über eins Miet¬
streitigkeit mit der Ehefrau des zurzc ' t im Felde stehenden Frie¬
drich Voll , die sich in gesegneten Umständen befand , trat Klauer
dieser Frau , seiner früheren Mieterin , derartig gegen den Unter¬
leib, daß sie sich sofort in ärztliche Behandlung begeben mußte.
Infolge dieser rohen Handlungsweise erlitt die Frau Voll eine
Fehlgeburt und war zu längerem llrankcniager gezwungen . Außer
der angegebenen Geldstrafe muß der Angeklagte der mißhandelten
Frau 50 Mark Buße und die nicht unbeträctztlichen Kosten be¬
zahlen.

Darmstadt . Mit unglaublicher Frechheit hat der verheiratete
etwa 30 Jahre alt ? Heizer Philipp Wassum von , hier feit einiger
Zeit zu nächtlicher Stunde Liebespärchen unter der Angabe , ec sei
Kriminalbeamter , angehalten , die Begleiter weggeschickt, die Mäd-
chen aber an abgelegene Stellen verschleppt und sich an ihnen ver¬
gangen . Endlich ist es gelungen , dem Treiben dieses „Beamten"
ein Ziel zu setzen und ihn zu verhaften.

sül .S licke

Ken bei der Post haben , da es sich.bei ihnen nur um eine  Einzahllwst handelt , eine veceintachie Farm . In den
dstellbezirken und klein« ken Städten können diese Zeichnunqsscheine schon durch den Po Goten bezogeic nrerden. Die
flefütltcn Scheine sind in einem Briefumschlag mit der Adresse an die Post entweder dem Postboten mitzugeben
'ohne Marke in den nächsten Poslbrieskasien zu stecken.

Uedee das Geld braucht man zur Zeit der Zeicknru « K noch nicht saaleich zu verfügen , die Ein-
hingen verteilen sich auf einen längeren Zeitraum . Die Zeichner können vom 36.'September ab jederzeit voll
lhicu Sie sind veipflichtet:

30 % des gezeichneten Betrages spätestens bis zum 18. Oktober 1915,
20 7. „ „ „ . 2 t. November 1915,
25 7. „ „ „ „ „ ;, 22. Dezember 1915,
25 % „ „ „ „ ,-, „ 22. Januar 1916

^zahlen . Nur wer bei »er Pott zrichnet , must schon zum lei . Oktober *>. I . Vollzastluug leisten . Im
>K<:n sj..d Teilzahlunueu nach Bedürfnis zulässig , jedoch nur in runden , durch 100 teilbaren Beträgen . Auch die
ia»e utlter -1000 Mark sind nicht sogleich in einer Summe fällig . Ta die einzelne Zabluna nicht geringer als
Mark sein darf , so ist dem Zeichner kleinerer Beträge , namentlich von 100, 200, 300 und 400 Mark , eine ive>t-
-i>de Entschlikstuitg darüber eingeräüm -t, an welchen Terminen er die Teiizahlunq leisten will . So siebt es dem-
Ken, welcher 100 Mark gezeichnet bat, frei , diesen Betrag erst am 22 . Januar19I6 einznzahlen . Der Zeichner von
.Mark braucht die ersten 100 Mark erst am 24 . November 1915 , die innigen 100 Mark erst am 22 Januar 1916 zu
*cn. Wer 300 Mark gezeichnet bat, hat gleichfalls brs zum 24 . November 1915 nur l00 Mark, die zweiten 100 Mark
M. Dezember , den Nest am 22. Januar 1916 zu zahlen . Es findet immer eine Versch:ebung zum nächsten Zahlung ! »
bu statt, solange nicht mindestens 100 Mark zu zahlen sind.
‘w Der e 'rste Zlnsschein ist am I . Oklober 1916 fällig . Der Zinscnlaof beginnt also am 1. Avril 1916 Für
onr dis zunr 1 April 1916 findet der Ausgleich zugunsten des Zeichners im Wege der StückzinSberechnuna statt,
er werden dem Einzahler 6 % Slückzinsen von dem ans die Einzahlung folgenden Tage ab tm Wege der An rech.

Kauf den einzuzahlenden -Betrag vergütet . So betragen die Stückzmse » ans je 100 Mark berechnet:
fü-- Sckmldbuch-

ein rnuungen
95 30 J

attt 18. Oktober)9i5 2.24 „ . „ a „ ., < „ „ ,, flö.75 Jt  96 , 5 ^ !
„ „ 24 November lölü 1,75 ,JT, ,, ,, „ ,, ■ „■ „ „ .. 97 2">--e 97.05

lebe 18  Tage , um die sich die Einzahlung wenerbtn verschievt, cr i nhigt sich der « lück»'nebetrag um Lü Pfe : nst>.
„r Für die Einzahlungen ist nicht erforderlich . Vast der Zeichner daS Geld bar be etiliearn stot.
über eia (Kinhaben bei einer Sparkasse oder einer Bank ver fügt , kann dieses für die Einzahlungen in Anspruch
-ii- Sparkassen und Banken weiden hinsichtlich der Abhebung r,amentl,ch dann dos g -ösite Enwegenkamii en zei-
Iden,, man bei ihnen die Zeichnung vornimuit . Besitzt d?r Zeichner Wertpapiere , io eröffnen rh»r die Dar-
Waffen des Reichs den Weg, ourch Beleihnna das ersordeiliche Darlehen zu erhalte «!. Für di?>>' Darl >Heu ist «ec

". während sonst der Darletnwszmssotz 5 '/. % betiäat . Die
rnsnehmec werden hinsichtlich der Zeitdauer des Darlehens bei den Oarfthen'skass n das größte Entgegenkomal n

gegeoeaenfälls im Wege der Verlängerung des gewährten Darlehens , so daß eine Kündigung zu n - g ' leg '-ner
i-ichi zu besorgen ist.

Wer Schuldbuchzeichnungen wählt , genießt neb^n einer Kursvergiinstigung von 20 Pfennig für je 100 Maik
Vorteile beS"SkÜnldbuchSj die ha uptfäMich ' d'arin bestehen, da st das Sch -ldbivw von j-der» Verlust durch Dtchstabl,
* und sonstiges Abhandenkommen der Schuldverschreibungen schützt, mithin di« Sorge der Aufl -eivahrnria beseitigt
Außerdem alle ' sonstigen Kosten der Vermögensverwaltung erspa -t, da die Eint ngumen i" das Schuldbüch sow e
O?üig der Zinsen vollstünd g gebührenfrei erfolgen . Nur die spätere Änsreichnng der Schnldoe >schreib,nig . d̂te j .
Utt vor dein 15 . Oktober 1919 znlässig ' i0in soll, unterliegt einer mäüiaen Gebühr . Die Z 'nsen êrhäit der Schuld'
Wubigtzh durch die Pi 'st portofrei zngesandt : er kan»" sie aber auch fartiatUeitri ie «nee Bank . Sparkasse oder Gc-
Wchaft jsberiveisen lassen ober sie bei -einer Reichsbankdnstalt oder öffeuillchen Kasse in Empfang nehmen A«>ge-
' ^ r großen Vorzüge , welche das Echuldbuch gewählt ist eine möglichst lange Bcib -Haltung der Eintiagung

Mnd z,r raten.
Aus NorstrsiendtN ergibt sich, dass die Brtriligirng an der Kricstsaillri !!» nach jedcr Nichtung auch den Weniger

,^!tcu srolkskiaffen ellcichtcrt ist. £'k  Anleihe stellt eine hochverzinZiche und unbedingt sichere Anlässe dar.
, Jr, hinails aber ist es rire Gh ĉnsache des Deutschen Volkcs, durch nms«»ßr>ich-e 3 ' ich«u»gk« die wnleren Mittel
Münzen, deren Heer und Flotte zur Bollendung ihrer schwereu Äusgribru in dem um Äebrn und Zukuust des
landes Atfuhrteil Krieg midedingt bedürftu.

ir dleE nznb 'nilgen bis zuni 30 S 'wt«mber 1915 2/0 jr,  der Zeichner bat also in Wirkltchk. il nur zu zabl. n 96 50 jt
9l5 2,24. Ĉ, „ „ a i - „ ' ■ „ „ „ 96 .75 Ul

|iC{)

vermischter.
(Amtlich .) SBt e kürzlich mitgeteilt wurde,  werden

di« für den Heeresdienst nicht mehr brauchbaren Dienst - und Beute¬
pferde den Landwirten zu mäßigen Taxpreise » überlassen . Auch
für gewisse Handels - und Industriebetriebe sollen in dringenden
Fällen solche Pferde abgegeben werden . Anträge auf Usberlassung
von solchen Pferden sind lediglich an die Lanbwirtschaftskammern,
nicht auch an das Landwirtsch 'aftsministerium , zu richten , und zwar
von Handels - und Industriebetrieben durch Vermitttung der amt-
lichen Handelsvertretungen.

(Amtlich .) D i e m i t d e m 1. A u g u st d. I r . erfolgte
Beschlagnahme der Jagdmun 'ition  und der zu ihrer
Herstellung benötigten Nohstofse hat in Jägerkreisen begreisliche
Beunruhigung heroorgeruseu und zwar umsomehr , als ein reich¬
licher Wildabschuß gerade in diesem Jahre zur Verminderung ves
Wildschadens an Brotgetreide , Futternntteln und Hackfrüchten so¬
wie zur Versorgung des Fleischmarktes mit Wildpret dringend ge¬
boten ist. Wie wir hören , hat sich der allgemeine Deutsche Jagd-
schutzverein deshalb an das Preußische Landwirtschastsministerium
mit der Bitte gewandt , im Interesse der Jagdausllbung die Frei¬
gabe der erforderlichen Jagdmunilion zu bewirke » . Nach der ihm
hier gewordenen Auskunft ist bereits Fürsorge getroffen , doß die
von der deutschen Jägerei benötigte Jagdmunilion auch fernerhin
in durchaus genügender Menge zur Verfügung stehen wird , sodaß
die Befürästung , durch die Beschlagnahme könnte die Ausübung
der Jagd mehr oder weniger unterbunden werden , unvegründet ist.
5)ier wird , wie überall in dieser Kriegszett , auch in Bezug auf den
Verbrauch von Jagdmunition das ' Gebot der Sparsamkeit Platz
greifen müssen.

Die „Kreuze in Eisen ", die Hindenburge , Wehrmänner , Sieg¬
friede und Säulen zmn Benageln haben in Amerika ein eigen¬
artiges Gegenstück gesunden . Unter dem Protektorat des deutschen
Botschafters , Grasen Bernstorff in Washington hat sich in
Llmerika eine Gesellschaft gebildet , die durch Sammlung freiwilli¬
ger Beiträge den notleidenden und bedürstigen Witwen und
Waisen der im Felde gefallenen Helden der deutschen Marine , des
Heeres oder der Luftflotte e 'ne Million Mark seitens der Deut¬
sche» in Amerika und Deutschempsindenden in den Bereinigten
Staaten zusühren soll. Zu diesem Zweck ist eine doppelte schmarz-
weiß -rote ' Riesenfahne angeschafft worden , di« in hunderttausend



ffaljnebfelber eingekeilt wurde, deren jedes einzelne 2.50 Dollars
kostet. Die Monogramme der Geber werden auf diesen Fahnen¬
feldern eingezeichnet und deren Namen mit Angabe des Wohn-
und Geburtsürtes in ein Begleitbuch eingetragen , das mit der
Fahne nach vollendeter Zeichnung an den deutschen Kaiser als
deutschamerikanischeGedcnkstistung übergeben werden soll.

Rationalistische Welteroberer.
WB na. R o m , 2. September . Die „Jdea Nazionale " schreibt

in einem Artikel zur Orientfrage unter anderem : Italien müsse im
Orient eine seiner Traditionen würdige Stellung einnehmen, vor
allem stz Kleinasien. Die kleine Zone von Adalia könne nicht mehr
für Italien genügen, es müsse vielmehr von Smyrna über Adana
bis nach Alexandrette herrschen. Deutschland wolle zwar diesen
Hafen für sich beanspruchen, aber für Deutschland sei im Mittelmeer
leinen Platz mehr ; denn der Eintritt Deutschlands unter vle
Mittelmeermächte würde die Knechtung aller Mittelmeervölker be¬
deuten. Italien sei die einzige wirkliche Großmacht des Mittel-
meeres und brauche Freiheit des Mittelmeeres.

-<Die „Freiheit des Mittelmeeres ", von der das Blatt jetzt
träumt und die es törichterweise durch Deutschland für bevroyi
hält , wird Italien als Kriegsknecht John Bulls nie verwirklicht
sehen. Plindheit und Größenwahn vermischen sich wunderbar in
sesnen Ausführungen , hinter denen übrigens der britische Pfervesug
deutlich hervorschäut.)

WB na . Rom,  2 . September . Die „Jdea Nazionale"
bringt einen bemerkenswerten Artikel über den gedrückten Finanz¬
markt Italiens , dessen augenblicklicher Zustand durch die folgenden
Umstände beeinflußt sei: Erstens durch das Ausbleiben der Gelder,
die früher die Ausgewanderten in großen Summen in die Heimat
geschickt hätten : dasür seien jetzt die Auswanderer selbst in ärm¬
lichen Berhültnissen zurückgekehrt. Zweitens durch das Aufhören
des Fremdenverkehrs , drittens durch die Notwendigkeit einer gro¬
ßen Einfuhr aus dem Auslande, der keine Ausfuhr gegenüberstände.
Viertens durch die Zunahme des Verbrauches gewisser Waren und
die Abnahme der Erzeugung verschiedener Ausfuhrartikel , beides
infolge des Krieges. Fünftens dadurch, daß italienische Waren
durch Deutschland und Oesterreich-Ungarn aus dem Umwege über
die «Shweiz verkauft und italienische Kredite sofort einkassiert
würden , während es für Italien unmöglich sei, seine Kredite aus
Oesterreich-Ungarn zurückzuziehen. Sechstens durch das schnelle
Aufkäufen gewisser Waren auf lange Zeit hinaus . Siebentens durch
die Erhöhung des Umlaufens von Papiergeld , die stch im Anfänge
des Krieges wegen der ausgespeicherten Metallreserve nicht so
schwer fühlbar machte, wie jetzt.

garien mm einen wertvollen Zuwachs an Land erhalten und die
Türkei einen wohlwollenden Nachbar.

Berlin.  Die „Deutsche Tageszeitung " meldet über Wien
aus Sofia : Die serbische Heeresleitung versammelt an der Grenze
Bulgariens große Truppenmasjen . weil Serbien durch den drohen¬
den Einfall bulgarischer Banden dazu gezwungen worden sei.

Berlin.  Wie die „Bossische Zeitung " berichtet, zieht Bulga¬
rien in der Nähe der griechisch-serbischen Grenze im Hinblick auf
die im September stattfindenden Manöver größere Skreitkräsle zu¬
sammen.

Berlin.  Das „Berliner Tageblatt " läßt sich aus Lugano
melden, daß eine englisch-französischeTNilikärmisfionvon den Dar¬
danellen her in Rom angekommen sei, um mit dem Kriegsminister
und der Heeresleitung zu verhandeln.

Berlin.  lieber Genf berichten verschiedene Morgenblätter,
daß der „Temps " Privtdepefchen aus London bringe, denen zufolge
der englische kohlenstreik unter der Asche sortzlimmt.

MüMlAWUMWUMekiM
r!»ums  lintcifceM UM.

WB . na . Konstantinopel » 2. Sept . Das
Hauptquartier meldet: Der englische Truppentransport¬
dampfer „Sawslano " ist durch ein deutsches U n -
terseeboot  im Aegäischen Meer torpediert und ver¬
senkt worden. Ein großer Teil der an Bord befind¬
lichen Truppen ist ertrunken.

An den Dardanellen und den anderen Fronten
keine wesentlichen Veränderungen.

Der Freitag -Tagesberlchi.

WB . Amtlich . Großes Hauptquartier , 3 . Sept.

Auf der Kampffront nordwestlich und südlich
Wilna versuchten die Russen unser Vorgehen zum Stc
heu zu bringen . Ihre Vorstöße scheiterten unter ungx.
wöhnlich hohen Verlusten . Südöstlich von Merecz js
der Feind geworfen . Zwischen Augustower Kanal un
dem Swislocz ist der Themen erreicht. Vei Grodno gx.
lang es unseren Sturmtruppen durch schnelles Handels
über den Themen zu kommen und nach Häuserkampf
die Stadt zu nehmen . 400 Gefangene wurden einge¬
bracht. ■MX  IsMStiiiläfej

Die Armee des Generals von Gallwih brach &etl
Widerstand feindlicher Nachhuten an der Straße Ale-
kccyce, südöstlich von Odels -Swislocz.

Die Heeresgruppe nahm gestern insgesamt übes
3000 Russen gefangen und erbeutete 1 Geschütz und
Maschinengewehre . -iJ!

Heeresgruppe des General -Feldmarschalls
Prinz Leopold von Bayern.

Der Kampf um den Austritt der Verfolgungsko¬
lonnen aus den Sümpfungen nördlich von Prashan
iß fönnno

Heeresgruppe des General -Feldmarschalls
von Mackensen.

In der Verfolgung ist die Jasiolda bei Sielze und
Vereza - Kartuska und die Gegend von Antopol (30
Kilometer östlich von Kotryn ) gewonnen . Oesterrei-
chische und ungarische Truppen dringen südlich des Vo-
leto-Duwowoje nach Osten vor.

Der mühsame Krieg.
Der „Corriere della Sera " gibt sich neuerdings bemerkens¬

werte Mühe, der italienischen Oeffentlichkeitdurch die Schilderung
der großen Schwierigkeiten im Trentino das mühsame Borrücken
der Italiener und die außerordentlich schweren Verluste zu er¬
klären. Der italienische Krieg biete keine Theatercoups , keine
raschen Manöver und schnellen Borstöße. Ueberall komme das ge¬
birgige Gelände dem Feinde zugute, begünstige feine Verteidigung
und verleihe seinen Forts einen ungeheuren Wert . Der rasche
Fall der belgischen und russischen Stellungen könne nicht zum Ver¬
gleich herangezogen werden, weil es sich da um Festungen ge¬
handelt hat, die sich mitten im Flachland erhoben und nur für
große Truppenmassen Stützpunkte bieten sollten, Festungen , an
die man leicht mit der schwersten Artiller e herankommen könnte
und die nicht ebenso von mobilen Truppen ver eidigt werden
könnten, oder d:e man, um nicht starke Streitkrüfte dem Feinde
preiszvge: en, gar nicht mit mobilen Truppen verte diaen sollte.
Das italienische Heer müsse vielmehr eine ausgedehnte Belage¬
rung von Befestigungen durchführen, die van mobilen Truppen
gut verteidigt feien, deren Kräfte durch d'e Schwier gkeit des Ge¬
ländes noch verhundertfacht würden und denen gegenüber nur ein
langsames Heranarbeiten schließlich zum Erfolg führe.

Westlicher Kriegsschauplatz.

Bei Souchez wurde ein französischer handgranalen-
Angriff abgewiesen . Erfolgreiche Sprengungen in
Flandern und in der Champagne.

Oestlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe des General -Feldmarfchallr
von hindenburg.

Unsere Kavallerie stürmte gestern den befestigten
und von Infanterie besetzten Brückenkopf bei Lennewa-
den, nordwestlich von Friedrichfiadt . Sie machte dabei
3 Offiziere, 350 Mann zu Gefangenen und erbeutete ein
Maschinengewehr.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.

Die Armee des Grafen Bothmer nähert sich kämp¬
fend dem Serelh -Abschnitt.

Oberste Heeresleitung.

TT GcsLäflttcher>HetIömpteü
Landwirle , vernachlässigt die hecbsldüngung nicht, da durch sie

die nächstjährige Ernte gesteigert und gesichert wird, namentlich
werden durch reichliche Kaliaaben in Verbindung mit stickstoff- und
phosphorsäurehalt gen Düngern hohe Korn- und Ci roh ertrüge er¬
zielt, wodurch ein weiteres Drnchhalten in wirtschaftlicher
ziehung ermöglicht wird . Kalidüngung ist wegen Mangel an
Stickstoffdüngern besonders wichtig, da durch sie der Stickstosivor-
rat des Boden s für die Pflanze besser nutzbar gemacht wird.

2e !cknungsn auf die dritte Kriegsanleihe
Essen.  Die Firma Friedrich Krupp A.-G. und die Familie

Krupp werden sich an der neuen Kriegsanleihe mit 40 Millionen
beteiligen.

Buntes ASrrlei.
Gießen. In der Nacht zum Dienstag schlug während einer

schweren Gewitters der Blitz in der Gemarkung Dorf-Gill in eine
Schafherde und tötet» 18 Tiere . Ein zweiter Strahl zerstörte so¬
dann im Orte die elektrische Lichtleitung.

Brcnnhcim. Ain Mittwoch fand die Eröffnung der Straßen-
bahn nach Weinheim für elektrischen Betrieb statt.

öeilgemätze Betrachtungen.
i ‘ : (Nachdruck verboten .)

Deutscher Siegeszug im Osten.
Während noch milde als Spätfommerfpende — Tage uns

grüßen voll Sonne und Glanz — dröhnen die Mörser im Fein¬
desgelände, — klirren d e Waffen im blutigen Tanz . — Deutsch¬
land und Oest'reich, der Polen Befreier — treiben zu Paaren
Kosak und Kalmück— und Nttolajewitsch, groß noch als Schreier,
— geht immer weiter zurück.

Weiter noch wogt das gewaltige Ringen ; — weiter in großer
gigantischer Schlacht — heißt es den russischen Riesen zu zwingen,
— ihn zu vernichten mit all seiner Macht, — ihn den Verwüster,
der überall Spüren — roher Vandalengewalt hinterlieh — und
in gesegnete blühende Fluren — grausam die Brandfackel stieß.

Doch nun umzingeln ihn rächende Blitze — wie er sie greller
wohl mmmer erlebt, — und nun umdonnern ihn Riesengeschlltze,
— daß ihm der Grund untern Füßen erbebt, — daß jäh versinken
die stolzesten Viertel — blühender Städte in Trümmer und Rauch.
— Schon ist gesprengt der befestigte Gürtel ! — Petersburg , bangt
dir nicht auch?

Nun fliehn die Horden vor dem Ueberwinder, — aber noch
fliehend zeigt wüst sich der Bär , — irrende Frauen und jammernde
Kinder — treibt er gefühllos und roh vor sich her, — setzt seine
e ginen blühenden Auen, — setzt manche armsel'ge Habe in Brand.
— Jammernde Kinder und irrende Frauen — umsäumen den

Aber einst geht auch dies Elend zu Ende. — daß es die Welt
nicht noch einrnal erlebt. — darum noch dröhnen in Femdesge-
kunde, — Mörser, daß weithin die Erde erbebt! — Deutschland und
Oesterrbich-Ungarn in Treue — reihn aneinander manch herrliche
Tat . — So w rd im Osten erblühen aufs Neue — Segen aus
blutiger Saat ! Ernst Heiter.
— 1-7-»- -—■

fkuelte 'KsÄricdtes.
Uv , öen heutigen Berliner Morgenblätter «.

Uri wittelegtat»m*.
Berlin.  Die Festsetzung der türkisch-bulgarischen Verstän¬

digung ist, wie die „Bossische Zeitung " und die „Kölnische Zeitung
aus Sofia melden, nunmehr geschehen. In dem diesbezüglichen
Telegram heißt es: Dank der staatsmännischen Weisheit der maß¬
gebenden Türken dürfe man die Beziehungen zwischen Bulgarien
und der Türkei als gesichert betrachten. Anstatt einen Krieg zu
führe,i. der bittere Prüfungen mit sich bringen wurde, habe Bul-

Wie der Krieger rm Felde, so
der Landmann ßuf dem Felde!

Die Bestellung unserer Felder und Wiesen darf auch
während des Krieges trotz des herrschendenMangels
a>»Arbeitskräften nicht vernachlässigtwerten . Es ist
unbedingt notwendig , daß dem Boden die richtigen
Nährstoffe , d.h.neben Stickstoff,Phospborsäure und —
wo erforderlich — Kalk auch das überaus wichtige

Kali
im  Kr mit -»der 49 "/o igem Kalidüngesalz
i» genügenden Mengen zugeführt wird . — lieber
alle Düiignngsfragen erteilt kostenlose Auskunft die

LlUldwirischllftlichc Anökunftsstelle des Kalisyndikats G . m. B. H.
Köln a. Rh., Richartzstraße 10.

Wer sich fn r <i >u kttütm
oder einen ähnlichen B -
ruf auebilden will , sollte
d , 8 jefüt tun . da lort-
wfthrend P*d .-rf an ceeiif-
nei .eti Kräf eu vorlieKt . '

IsgtUnt Bsia
Privat * **a >«ielseohule

Wietbsdan , 1 1 5Kl' e >n »,ia » e 1

Unterricht
in alt. k*ufm. Fächern

sowie in
Kkencu-r . Mascnin - Sehr -,
Schö -isrhr ., Bankwesen,
Vennögens -Verwalt . u>w
X' r«8 « n v at «r und
Privat -UnterweisunO'
Besinn neuurV -’Hkur »«
Tim IS September ah

Kraasa Btto,
man » Nvä

Dir lom -Handel »lehr ®r

Clara B ^ irii
j Dip ) -HandeUlebrerin,

Inhaberin d haufm
Dipl -Zeupn

25  lkkkk WklnWk
nanz reevig gebrauchi, aber
neu, 25- t>d0 S'tr . bulteitb, W
eine ) ,«auven -Akbeermas «d, Nodenta ", o-rkau»l : .
GoulrwKurz .Jgüadia

titr Haus »' beit, bei gutem toSi
ivŝ r , geioch, ^

«m,c oie sind zu richten
vicoi! Lauer , Hoch beim a. g

Hinterovsse k>

garantiert rein,
lose auxgewoteen und iu

G 'Ricrn verpsekt
emnfieh ' t in

altb « kannt «r uut . Qualität

Domdrtig. Mliih. Otto,
MAINZ

Leichhofstr . 5- Fernruf 618.

Irrigateure
Fntauor von Eamarch — komplett mit
Mutter - u >4 KJyatierrohr von 1,** Mark an.

Klratter - n. Injektioni -Sprltaen , • pÄlaprl ***"'
Btdeta . ^

Cbr.Tauber Bach!.R.Petermafl®
Wiesbaden.
NaiMvIa -Draiarla . Brek »***-
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